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Sachverhalt und Anträge. 

I. 	Der Beschwerdeführer hat sich im Mârz 1997 der 

europãischen Eignungsprüfung unterzogen. 

Mit Schreiben vom 1. Oktober 1997 teilte ihm die 

PrCifungskommission mit, dais er aufgrund folgender Noten 

die Prüfung nicht bestanden habe: 

A: 4 

3 

6 

4 

Mit einem beim Amt am 27. Oktober 1997 eingegangenen 

Schreiben legte der Bewerber Beschwerde gegen diese 

Entscheidung em. 

Er beantragte, dag die Prüfungsarbeit C mit der Note 5 

bewertet wird und durch Ausgleich mit der für die 

Prüfungsarbeit B erzielten Note 3 gem&S Regel 10 der 

Ausführungsbestimmungen zu den VEP die Prüfung als 

bestanden gewertet wird. 

II. 	In der mit der Beschwerde eingereichten Beschwerde- 

begründung trug der Beschwerdeführer vor, dag ernicht 

auf den feststehenden Grundsatz zurückkommen wolle, 

wonach die Kammer nicht dafür zust.ndig sei, die 

Qua1itt der Arbeit eines Bewerbers und somit die 

Benotung erneut zu beurteilen. 

Trotzdem könnten die Entscheidungen der Prüfungs-

kommission in einem Beschwerdeverfahren ttherprüft 

werden, wenn sie gegen einen hôherrangigen 

Rechtsgrundsatz verstoien. 
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Im vorliegenden Fall sei der Rechtsgrundsatz der 

Gleichbehandlung der Bewerber bei ailgemeinen Prüfungen 
verletzt worden. 

Der Beschwerdeführer sei nâmlich von seiner Ausbildung 

Chemiker und als soicher gewohnt, Einspruchsakten auf 
jedem Gebiet der Chemie zu bearbeiten. 

Nun beziehe sich die nicht bestandene Prüfungsaufgabe C 

auf das Gebiet der Mechanik und foiglich auf die 

normalen Kenntnisse eines Maschinenbauingenieurs, der 

somit zweifellos einen ungerechtfertigten Vorteil gehabt 
habe. 

Auch wenn. solche Unterschiede bel den Ausbildungsgângen 

und foiglich bei den Kemitnissen dem Amt wohlbekannt 

seien, würden Bewerber mit einer Ingenieurausbildung in 
den Teilen A und B der Prüfung trotzdem nie mit 

Prüfungsthemen aus dem Gebiet der Chemie konfrontiert, 

so dais die grundlegende tJngleichheit fortbestehe und man 
den Eindruck erhalten kônnte, dais es zwei Klassen von 
zugelassenen Vertretern gebe. 

Eine erneute Prüfun.g seiner Benoturig durch die 

Prüfungskommission würde angesichts der Tatsache, dais 

ihm bei der Prüfungsarbeit C nur zwei Punkte fehiten, 

und ferner der geltend gemachten Benachteiligung zum 
Bestehen der gesamten Prüfung führen. 

III. Ohne dem Streitfall in der Sache vorzugreifen, teilte 

die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten dem 

Beschwerdeführer in einem Bescheid vom 14. Januar 2000 
mit, dais sie angesichts der Sachiage keineswegs 

beabsichtige, von ihrer früheren Rechtsprechung 

abzuweichen, wonach Unterschiede aufgrund der 
unterschiedlichen Vorbildung der Bewerber bei 

ailgemeinen Prüfungen systemimmanent seien. 
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Mit Schriftsatz vom 19. Januar 2000 machte der 

Beschwerdeführer geltend, dag sich die Ungleich- 

behandlung nicht so sehr aus der Zufâlligkeit der 

Prüfungsthemen, sondern vielmehr aus der systematischen 

Auswahl von Themen aus dem Fachgebiet der Ingenieure 

ergebe; allein ein alternierendes Vorgehen kônrxte das 
gestârte Gleichgewicht der Chancen und damit eine 

Gleichbehandlung wiederherstellen. 

Er erhalte seine Beschwerde aufrecht, die für ihn 

nunmehr nur noch von akademischer Bedeutung sel, und bat 

die Kammer festzustellen, dag seine Argumente zutref fend 

seien, damit die Vorschriften zugunsten künftiger 

Bewerber geändert werden kônnten. 

Entscheidungsgründe 

	

1. 	Die formal vorschriftsmâiige Beschwerde ist zulâssig. 

	

1.1 	Es stelit sich jedoch die Frage, ob das Rechtsschutz- 

interesse des Beschwerdeführers nicht gegenstandsios 

1st, weil er 

- zum einen inzwischen die europäische Eignungsprüfung 

bestanden hat und 

zum anderen in seinem letzten Schriftsatz vom 

19. Januar 2000 betont, daiS der Ausgang der 

vorliegenden Streitsache für ihn nur noch von 

akademischem Interesse sei. 

	

1.2 	Die stândige Rechtsprechung dieser Kammer hat em 

Rechtsschutzinteresse bejaht, wenn wegen Nichtbestehens 

der Prüfung Beschwerde eingelegt und die Prüfung dann in 

einem erneuten Anlauf mit Erfoig abgelegt wird, bevor 

über die Beschwerde entschieden worden ist. 
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Elne Verneinung in dieser Situation würde insofern auf 

eine Rechtsverweigerung hinauslaufen, als das 
Rechtsschutzinteresse dann von der jeweiligen 

Verfahrensdauer abhAngig ware, auf die der Beschwerde-

führer wenig Einflug hat und für deren Folgen er daher 

auch nicht einstehen mui. 

1.3 	Das Rechtsschutzinteresse 1st zweifellos eine 

Verfahrensvoraussetzung, die bis zurn Ergehen der 
endgQltigen Entscheidung Bestand haben rnu1. Ob die 

Voraussetzung erfüllt ist, muZ zu dem Zeitpunkt 
erinittelt werden, zu dem das Verfahren in Gang gesetzt 

wird, hier also am Tag der Beschwerde, die andernfalls 

nicht zulässig ist. 

Danach geht man davon aus, dais das Rechtsschutzinteresse 

fortbesteht, sofern nicht der Beschwerdeführer das 
Verfahren ausdrücklich beendet oder die Kammer durch 

eine Prozethandlung davon in Kenntnis gesetzt wird, dai 

das Rechtsschutzinteresse des Beschwerdeführers 

entfallen ist. 

Irn vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer in seinem 
letzten Schriftsatz dargelegt, dag der Ausgang der 

Beschwerde für ihn nur noch akademische Bedeutung hat. 

Nun kann das Rechtsschutzinteresse in zweifacher 

Hinsicht von Belang sein, nãmlich sowohi vermôgens-

rechtlich als auch irn Hinblick auf das Persônlichkeits-

recht des Beschwerdeführers. In der vorliegenden Sache 

würde ein erfolgreicher Ausgang der Beschwerde für den 

Beschwerdeführer bedeuten, dag die Entscheidung über das 

Nicht-Bestehen der Eignungsprüfung keinen Bestand hätte. 

Damit 1st das Persônlichkeitsrecht des Beschwerdeführers 

nicht nur insoweit berührt, als es urn die zutreffende 

Bewertung seiner Prüfungsleistung geht. Vielrnehr 1st 
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hier auch seine berufliche Reputation involviert und 

damit auch letztlich ein vermôgensrechtliches Interesse, 

auch wenn der Beschwerdeführer darauf n±cht abheben 

wolite. 

Das Rechtsschutzinteresse mug aber objektiv beurteilt 

werden und nicht aus der von einem Verfahrensbeteiligten 

eingenommenen Warte. 

Mithin geht die Kammer davon aus, dag das Rechtsschutz-

interesse hier fortbesteht. 

	

2. 	Aus dem Bewertungsbogen für Aufgabe C geht hervor, da1 

der Beschwerdeführer insbesondere bezüglich "Legal 

Aspects" schlecht abgeschnitten hat, erzielte er doch 

lediglich 15 s der mBglichen Punkte, wogegen er für "Use 

of Information" immerhin 30 bzw. 37,5 % und für 

"Argumentation" immerhin 35 bzw. 40 % der rnöglichen 

Punkte erzielt hat. Das besonders schlechte Abschneiden 

in "Legal Aspects" dürfte wohi kaum auf das sogenannte 

andere Fachgebiet zurückzuführen sein. 

Dais der Beschwerdeführer mit Rechtsfragen damals 

of fenbar gewisse Probleme hatte, geht auch daraus 

hervor, daZ laut Protokoll über das Prüfungsergebnis für 

Prüfungsarbeit D vom Ausschug die Note 5 empfohlen 

worden war. 

Somit verliert die Argumentation des Beschwerdeführers 

aufgrund der Analyse der Benotung an Stichhaltigkeit. 

	

2.1 	Der Beschwerdeführer macht geltend, daE es gegen den 

Grundsatz der Gleichbehandlung der an der europâischen 

Eignungsprüfung teilnehmenden Kandidaten verstoie, wenn 

in den Aufgaben A und B Ingenieure nicht mit einem Thema 

aus den Bereichen Biologie, Chemie und Physik 
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konfrontiert würden, während sich in der Aufgabe C 

Biologen, Chemiker und Physiker mit einer Frage aus der 

Mechanik auseinandersetzen müEten. 

Hier rnóchte die Kammer daran erinnern, dais sie nicht 

über die Wahi der Prüfungsaufgaben zu urteilen hat und 
dais sich ihre Zuständigkeit "ratione materiae" auf 

Verstöie gegen die VEP oder ihre Ausführurigsbestiinmungen 
beschränkt. 

Sie kann auf keinen Fall darüber befinden, wie 

zweckmä1ig die Prüfungskomrnission die Thernen aufbereitet 

hat, da es bei den Themen in den verschiedenen 

Prüfungsmodulen urn die theoretische urid praktische 
Anwendung des EPU geht. 

	

3. 	Irn übrigen gilt weiterhin, dais im Einzelfall kein 

hôherrangiger Grundsatz des Rechts der aligerneinen 
Prüfungen verletzt wurde. 

	

3.1 	Die Kammer beabsichtigt keineswegs, von den in ihrer 
früheren und dern Beschwerdeführer bekannten 
Entscheidung D 14/95 vom 19. Dezember 1995 festgelegten 

Grundsätzen abzuweichen, an denen sie auch heute 
festhãlt. 

Die Gleicithehandlung der Bewerber erfordert, dais ihre 

Prüfungsarbeiten unter Zugrundelegung derselben 

Kriterien einheitlich und gerecht bewertet werden. 

Mängel in dieser Hinsicht sind nicht zu erkerinen. 

	

3.2 	Die Kammer kann keine willkürliche Ungleichbehandlung 

der Bewerber hinsichtlich der Auswahl der Prüfungsthemen 

feststellen, da diese ersichtlich im Bernühen urn den 

gr6itm6g1ichen gerneinsamen Nenner für alle Kandidaten, 

aber auch urn eine effektive Durchführung der Prüfung 
erfolgt. 
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Im übrigen besteht in jedern Fall eine in der Person der 

Bewerber begründete Ungle±chheit aufgrund ihrer 

Kenntnisse, ihrer Ausbildung, ihrer Auffassungsgabe und 

ihrer Fâhigkeit, einen Sachverhalt zu erôrtern. 

Eine soiche Bandbreite der tJngleiclthehandlung 1st bei 

Prüfungsverfahren systemimmanent (D 14/95, Gr.nde 

Nr. 7). 

Aligemeine Prüfungen beruhen auf dem Grundsatz, daB die 

Gleichheit der Rechte durch die Gleichbehandlung bei der 

Benotung gewâhrleistet wird. Demgegenüber werden die 

Chancen der Kandidaten zwangslâufig von ihrer 

Persônhichkejt best immt. 

Daher 1st die Beschwerde zurückzuweisen. 

Entscheidungsforinel 

Aus diesexi Gründen wird eritschiedexi: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Die Gesch.ftsste11enbeamtjn: 	Der Vorsitzende: 

M. Beer 
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